
Öffentliche Auftragsvergabe: Tariftreuepflicht

Stand: 19.09.2023

Entgeltgruppen der Beschäftigten Stundenlöhne zuzüglich x-% Zuschläge

Gruppe Monatslohn Stundenlohn 20% 25% 33,3% 50%

3 2.270,00 13,79 16,55 17,24 18,38 20,69

4 2.356,00 14,31 17,17 17,89 19,08 21,47

5.1 2.585,00 15,70 18,84 19,63 20,93 23,55

5.2 2.679,00 16,27 19,52 20,34 21,69 24,41

6 2.823,00 17,14 20,57 21,43 22,85 25,71

7 2.964,00 18,00 21,60 22,50 23,99 27,00

8 3.219,00 19,55 23,46 24,44 26,06 29,33

9 3.416,00 20,74 24,89 25,93 27,65 31,11

10 / / / /

Hinweis
Angaben in brutto und Euro. Monats- und Stundenlohn entsprechend dem Tarifvertrag. 

Branche: Hotel- und Gaststättengewerbe
Berechnungshilfe: Stundenlöhne und Zuschläge
ab 01. Juli 2023

freie Vereinbarung

Eigene Berechnung der SenIAS. Gelb unterlegte Felder sind Stundenlöhne unter 13,00 € Vergabemindestlohn.



Öffentliche Auftragsvergabe: Tariftreuepflicht

Stand: 19.09.2023

Betriebszugehörigkeit der Beschäftigten Umrechnung auf Monat und Stunde

Betriebszugehörigkeit Jahressonderzahlung Stundenberechnung
 1/12 

Monatsberechnung
1/12 

Stundenberechnung

12 Monate 500,00 0,25 41,67 0,02

5 Jahre 600,00 0,30 50,00 0,03

10 Jahre 800,00 0,40 66,67 0,03

Hinweise  Eigene Berechnung der SenIAS. Angaben in brutto und Euro.

Umrechnung der Jahressonderzahlung auf Monat und Stunde
Jahressonderzahlung: 500 € bis 800 €  je nach Betriebszugehörigkeit.
Stundenberechnung: 38 Stunden/Woche multipliziert mit 4,3333 Wochen/Monat 

multipliziert mit 12 Monate ergibt die Jahresarbeitsstunden von 1.976,04. 
Nächster Schritt: Jahressonderzahlung dividiert durch die Jahresarbeitsstunden (1.976,04 ) 

ergibt die Sonderzahlung je Stunde.

Branche: Hotel- und Gaststättengewerbe
Berechnungshilfe: Jahressonderzahlung 
500,00 € bis 800,00 € je nach Betriebszugehörigkeit 
ab 01. Oktober 2022

Legende
Faktor       4,333  Wochenanzahl im Jahresschnitt
Std/Wo         38   Arbeitsstunden je Woche
Std/Mo   164,67 Arbeitsstunden je Monate

Berechnung des Stundenverdienstes
38 Wochenstunden multipliziert mit 4,333 ergibt 164,67 Monatsstunden.
Nächster Berechnungsschritt:
Monatslohn dividiert durch 164,67 ergibt den Stundenverdienst.
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